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§ 3  Benützungszweck 
 
1Das Archivgut kann benützt werden, soweit ein berechtigtes Interesse an der Benützung glaubhaft 
gemacht wird. 2Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benützung zu amtlichen, 
wissenschaftlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen, rechtlichen, unterrichtlichen oder 
publizistischen Zwecken oder zur Wahrnehmung von berechtigten persönlichen Belangen erfolgt.


